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Liebe Leserinnen und Leser,
 „Was kümmert mich mein Geschwätz  
von gestern?“

Im letzten Heft hatten wir angekündigt, dass voraussicht-
lich Ende Juni mit Auslaufen der Überbrückungshilfe III 
ein Ende der Corona-Hilfen ansteht. Nach derzeitigem 
Stand ist allerdings kein Ende abzusehen.

Dann wollen wir hoffen, dass unsere Ausführungen zur 
Betriebsaufgabe bei Land- und Forstwirtschaft, zum 
Weisungsrecht des Arbeitgebers, zu den aktuellen Rege-
lungen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister 
und zu einigen weiteren Themen länger Bestand haben!

Viel Spaß beim Lesen 

Ihr Manfred Meixner

Steuerberater
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Reparaturen, Ein- oder 
Umbauten – Denken Sie 
an die Bauabzugsteuer!
Kleinigkeiten, die repariert oder ausgebessert werden 
müssen, finden sich in einem Betrieb oder Hotel immer 
wieder.  
 Sind größere Umbauten oder Reparaturen im oder am 
Gebäude geplant, sollte ein besonderes Augenmerk auf die 
Rechnung des Handwerkers gelegt werden.  
 Der Inhaber oder Hotelier ist als Auftraggeber der 
Reparatur Leistungsempfänger einer Bauleistung.  
 Er hat einen Steuerabzug von 15 % der Gegenleistung 
vorzunehmen, wenn der Handwerker keine im Zeitpunkt 
der Leistung gültige Freistellungsbescheinigung gemäß  
§ 48b EStG vorlegt. Diese wird in der Regel der Anzah-
lungs- bzw. Schlussrechnung beigefügt.  
 Die Gültigkeit der vorliegenden Freistellungsbescheini-
gung kann im Internet unter 
http://eibe.bff-online.de/eibe/ nach vorheriger 
Anmeldung überprüft werden.

Der Steuerabzug muss nur dann nicht vorgenommen 
werden, wenn die Rechnung(en) desselben Handwerkers 
im laufenden Kalenderjahr insgesamt den Betrag von  
5.000 EUR nicht übersteigen.

Begriff der Bauleistung

Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die 
der Herstellung, Instandsetzung oder Instandhaltung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Die 
Annahme einer Bauleistung setzt voraus, dass sie sich 
unmittelbar auf die Substanz des Bauwerks auswirkt, dazu 
zählen neben Erweiterungen, Modernisierungen und 
Umbauten auch Erhaltungsaufwendungen. Zu den 
Bauleistungen gehören beispielsweise der Einbau von 
Fenstern und Türen sowie Bodenbelägen, Aufzügen und 
Heizungsanlagen, aber auch von Einrichtungsgegenstän-
den, wenn sie mit einem Gebäude fest verbunden sind, 
wie z. B. Gaststätteneinrichtungen oder Ladeneinbauten. 
Dagegen gehören planerische Leistungen, beispielsweise 
durch den Architekten oder die Bauüberwachung nicht zu 
den Bauleistungen. Ebenso sind reine Materiallieferungen 
ohne Montage keine Bauleistung.

Beispiel: 
Die von einem Gastwirt bestellte Theke ist von dem 
beauftragten Schreiner individuell nach den Wünschen  
des Auftraggebers geplant, gefertigt, geliefert und vor Ort 
montiert worden.

Bei der Fertigung und Montage handelt es sich um 
Bauleistungen. Demgegenüber sind Planung und Trans-
port durch den Schreiner nicht als Bauleistungen anzuse-
hen. Sie teilen aber hier als Nebenleistungen das Schicksal 
der Hauptleistung, so dass von der Vergütung insgesamt 
ein Steuerabzug vorzunehmen ist.

Keine oder keine gültige 
Freistellungsbescheinigung?

Die Verpflichtung zum Einbehalt der 15 % entsteht im 
Zeitpunkt der Zahlung. Die Steuer wird durch Ausfüllen 
des entsprechenden Formulars beim Finanzamt angemel-
det. Der Inhaber oder Hotelier hat als Leistungsempfänger 
dem Handwerker eine Kopie dieser Steueranmeldung 
auszuhändigen. Die Überweisung des einbehaltenen 
Betrags muss bis zum 10. des Folgemonats an das Finanz-
amt des Handwerkers unter Angabe der Steuernummer des 
Handwerkers und dem Hinweis „Bauabzugsteuer“ 
erfolgen.

Erfolgt der Steuereinbehalt nicht oder nicht  
vollständig, haftet der Leistungsempfänger für den 
nicht oder zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag.  
Bei verspäteter Anmeldung kann das Finanzamt einen 
Verspätungszuschlag von bis zu 10 % des einzubehaltenden 
Betrags erheben.

Empfehlung: 
Lassen Sie sich vor Ausführung der Bauleistung die gültige 
Freistellungsbescheinigung vorlegen.

Auch die Installation einer Photovoltaikanlage fällt unter den Begriff der Bauleistung! Der Auftraggeber als 
Leistungsempfänger muss von der Rechnung des Installateurs 15 % Bauabzugsteuer einbehalten und an das 
Finanzamt abführen, wenn der Installateur keine gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegt.

Achtung: Photovoltaikanlage
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Achtung, Bußgeldfalle 
Transparenzregister!

Was ist das Transparenzregister?

In das beim Bundesanzeiger Verlag geführte Transparenz-
register sind vor allem die sogenannten „wirtschaftlich 
Berechtigten“ einer Gesellschaft einzutragen (Ausnahme: 
GbR). Das sind die natürlichen Personen, die direkt oder 
indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte oder Kapitalanteile 
kontrollieren. Sind solche nicht existent (z. B. wenn nur 
Streubesitzanteile vorhanden sind), wird auf einen „fiktiv 
wirtschaftlich Berechtigten“ abgestellt, in der Regel ist das 
der Geschäftsführer. Auch eingetragene Vereine und 
Stiftungen sind grundsätzlich mitteilungspflichtig. 

Die Einführung des Transparenzregisters wurde offiziell 
mit dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung begründet. Ob diese Ziele damit erreicht 
werden, darf zumindest bezweifelt werden. Auf jeden Fall 
aber bedeutet es für die Unternehmen bürokratischen 
Mehraufwand. 

Warum besteht Handlungsbedarf? 

Bis Ende 2019 war das Transparenzregister quasi nur für 
Behörden einsehbar und hat ein Schattendasein gefristet. 
Seit dem 01.01.2020 ist das Transparenzregister allerdings 
für JEDEN unter www.transparenzregister.de öffent-
lich einsehbar. Gleichzeitig hat man eine erleichterte 
Denunziationsmöglichkeit („Unstimmigkeiten melden“) 
eingeführt, über die JEDER fehlende oder fehlerhafte 
Angaben eines Unternehmens melden kann. 

Bei Bankmitarbeitern ist es sogar so, dass diese mittlerweile 
nach dem Geldwäschegesetz VERPFLICHTET sind, 
Unstimmigkeiten (das können auch fehlende Eintragungen 
sein!) bei Kunden zu melden. Solche Fälle haben wir in 
der Mandantschaft auch schon erlebt. Diese Unstimmig-
keitsmeldungen führen dann in der Regel zur Einleitung 
eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens. Im letzten Jahr hat 
die Zahl solcher Verfahren deutlich zugenommen. 

Die Bußgelder sind hier relativ drakonisch, der Rahmen 
beträgt bis zu einer Million Euro und auch kleinere 
Firmen sind schnell mit mehreren tausend Euro dabei.  

„Meine Firma steht doch schon im Han-
delsregister. Warum sollte ich da jetzt 
noch in diesem extra Register was ein-
tragen lassen?“ 

Bislang gilt noch eine „Mitteilungsfiktion“, das heißt alle 
im Handelsregister hinterlegten Informationen gelten auch 
für das Transparenzregister als veröffentlicht.  
Diese Mitteilungsfiktion entfällt durch die aktuelle 
Gesetzesänderung ersatzlos! 

Damit soll den Behörden die Arbeit erleichtert werden.  
Sie sollen „alles auf einen Blick“ im Transparenzregister 
sehen können (Mehrbelastungen für die Wirtschaft spielen 
hier offenbar keine Rolle).  
 Es sind Übergangsfristen bis 2022 geplant. 

Unabhängig davon besteht für eingetragene Personenge-
sellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG, PartG) schon 
jetzt Handlungsbedarf. Denn die Beteiligungsverhältnisse 
bei Personengesellschaften sind im Regelfall nicht aus dem 
Handelsregister ersichtlich, man kann dort nur die Höhe 
der Hafteinlage der Kommanditisten ersehen. Diese kann, 
muss aber nicht, mit der Beteiligungsquote übereinstim-
men. Bezüglich der Beteiligungsquote von persönlich 
haftenden Gesellschaftern lässt sich dem Handelsregister-
eintrag gar nichts entnehmen.  
 Nach aktueller Verwaltungsansicht ist deshalb schon 
jetzt zumindest für Personengesellschaften, bei denen 
mindestens eine Person zu mehr als 25 % beteiligt ist, im 
Transparenzregister eine Eintragung vorzunehmen. 
Gleiches gilt übrigens auch, wenn bei Kapitalgesellschaften 
keine aktuelle Gesellschafterliste beim Handelsregister 
hinterlegt ist. 

Aufgrund einer aktuellen Gesetzesänderung ab dem 01.08.2021 wird die Eintragung in das  
Transparenzregister faktisch für jede Gesellschaft (Ausnahme: GbRs) verpflichtend. !
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Was ist zu tun? 

Sie als Vertreter der jeweiligen Gesellschaft können die 
Eintragungen entweder unter www.transparenzregister.de 
selbst beauftragen (Ausweis muss zur Legitimierung 
eingescannt und hochgeladen werden) oder uns mit der 
Erstellung eines Eintragungsauftrags betrauen. Wir haben 
uns als Kanzlei registrieren lassen, damit wir dort für 
Mandanten Eintragungen beauftragen können. 

Welche Informationen werden 
veröffentlicht? 

Neben dem  
■  direkt oder indirekt kontrollierten Kapital- bzw. 
Stimmrechtsanteil (wenn > 25 %)  
werden folgende Informationen von den wirtschaftlich 
Berechtigten veröffentlicht:

■  Name und Vornamen 

■  Geburtsdatum

■  Wohnort (nur der Ort, keine Straßenadresse) 

■  Staatsangehörigkeit
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Neue Regelung zu land- und 
forstwirtschaftlichen Grund-
stücken, Billigkeitsregelung 
zur Betriebsaufgabe

Mindesterfordernisse land- und forstwirt- 

schaftlicher Betrieb nach Bundesfinanzhof

Ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb setzt steuerlich 

weder einen vollen landwirtschaftlichen Besitz (Betriebsgebäude 

Inventar) voraus, noch eine eigene Hofstelle.

   Auch die Bewirtschaftung von Stückländereien führt zu 

Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, sofern die allgemei-

nen steuerlichen Voraussetzungen für die Erzielung von 

Gewinneinkünften gegeben sind.  

Die Finanzverwaltung und Rechtsprechung gehen typisierend 

vom Bestehen eines Betriebs aus, wenn die selbstbewirtschaftete 

Fläche größer als 3.000 m² ist, weil der erzielbare Gewinn dann 

den eines Gartenbesitzers übersteigt.

Wird der Flächeneigentümer aber nicht land- und forstwirt-

schaftlich tätig, führt allein die bewertungsrechtliche Behand-

lung als Stückländerei nicht zur Annahme eines Betriebes im 

einkommensteuerlichen Sinne. 

Die allmähliche Verkleinerung eines Betriebes bewirkt jeden-

falls dann keine Zwangsentnahme, wenn die verbleibenden 

restlichen Flächen weiterhin bewirtschaftet oder verpachtet 

werden. 

Zwangsentnahme durch Zerschlagung

Werden sämtliche Flächen im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge auf 

Kinder aufgeteilt, ohne dass beim bisherigen Betriebsinhaber Flächen verbleiben, führt 

dies grundsätzlich zu einer Zwangsbetriebsaufgabe, auch wenn einzelne Grundstücke 

größer als 3.000 m² sind.

Verhindert werden kann die Zwangsbetriebsaufgabe nur, wenn eine Mitunternehmer-

gesellschaft die Grundstücke erhält und keine Aufteilung einzelner Grundstücke an die 

Kinder erfolgt.

Erforderlich ist dann, dass die Kinder im Rahmen einer Mitunternehmerschaft 

gemeinsam die Grundstücke verpachten oder bewirtschaften.

  Nur die Übertragung sämtlicher Eigentumsflächen an die Kinder, die fortan getrennt 

voneinander wirtschaften, kann eine Zwangsbetriebsaufgabe darstellen. Eine gemein-

schaftliche Verpachtung mit dem Schenker in Bruchteils-Gemeinschaft kann nicht zu 

einer Betriebsaufgabe führen.

Neuregelung zur Betriebsverkleinerung, Jahressteuergesetz 2020 
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde der  § 14 Abs. 2 EStG in das Einkommensteuergesetz  neu eingefügt.  
   Demnach ist nach einer Betriebsverkleinerung keine Mindestgröße der verbleibenden Restfläche nötig. 

Erforderlich ist nur, dass die verbleibende Restfläche der Erzeugung von Pflanzen oder Tieren dient.
Die Mindestgröße von 3.000 m² analog der Recht-sprechung des Bundesfinanzhofes ist nicht mehr erforderlich. 

1.

2.

3.

✔

✔

✔

✔

✔
✔
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Billigkeitsregelung bei Verpachtungen vor 1988

Grundsätzlich erhoffen sich die Kinder oder Erben des 
ehemaligen Landwirts, dass in der Vergangenheit bereits 
eine Betriebsaufgabe vorlag, da dann die Grundstücke nach 
10 Jahren steuerfrei veräußert werden können.

Der Bundesfinanzhof hat mit dem am 15.04.1988 veröf-
fentlichten Urteil festgesetzt, dass nach einer Einstellung 
der aktiven Landwirtschaft mit anschließender parzellen-
weiser Verpachtung nur dann eine Betriebsaufgabe 
anzunehmen ist, wenn eine eindeutige Betriebsaufgabe-
erklärung an das Finanzamt versendet wurde.

Ohne eine Betriebsaufgabeerklärung bleibt steuerlich der 
land- und forstwirtschaftliche Betrieb grundsätzlich 
bestehen. 

Vor der Veröffentlichung des Urteils wurde es von der 
Finanzverwaltung genau andersherum gehandhabt. Die 
Aufgabe der aktiven Landwirtschaft mit anschließender 
Verpachtung führte steuerlich zu einer Betriebsaufgabe, 
sofern keine eindeutige Fortführungserklärung abgegeben 
wurde, natürlich mit der Folge der Besteuerung der  
stillen Reserven.

Ist eine Betriebsaufgabeerklärung des ehemaligen, vielleicht 
schon verstorbenen Landwirts nicht oder nicht mehr zu 
finden, könnte den Erben eventuell eine Billigkeitsrege-
lung der Finanzverwaltung helfen. Wurden die Einnahmen 
vor 1988 als Vermietung und Verpachtung erklärt und 
auch seitdem so behandelt, kann eine Billigkeitsregelung 
von der Finanzverwaltung gewährt werden. Mit der Folge, 
dass dann trotzdem noch eine Betriebsaufgabe vor 1988 
(Veröffentlichung BFH Urteil) anzunehmen ist. Die 
Beweislast zur Feststellung der Betriebsaufgabe trifft den 
Steuerpflichtigen bzw. seine Rechtsnachfolger. 

Zu beachten ist jedoch, dass der Steuerpflichtige  

keinen Rechtsanspruch auf die Anwendung dieser 

Billigkeits regelung hat.

Verwaltungsanweisung zur Billigkeitsregelung 
Parzellenweise Verpachtung vor Veröffentlichung 
der Entscheidung im BStBl (= Altfälle) 15.04.1988

Ist die parzellenweise Verpachtung des Betriebes vor 
Veröffentlichung des oben angeführten Urteils erfolgt, so 
soll nach einem Beschluss der ESt-Referenten des Bundes 
und der Länder das BFH-Urteil nicht dazu führen, dass 
Betriebe, die nach der alten Verwaltungsauffassung 
mangels Abgabe einer Fortführungserklärung bei der 
parzellenweisen Verpachtung als aufgegeben zu behandeln 
waren, nachträglich wieder zu bestehenden Betrieben 
werden. 

In Fällen, in denen in der Vergangenheit keine Fortfüh-

rungserklärung abgegeben worden ist, soll es grundsätz-

lich bei der Betriebsaufgabe verbleiben.

In Altfällen, in denen die bisher unterbliebene Versteue-
rung des Aufgabegewinns verfahrensrechtlich jedoch noch 
nachgeholt werden könnte, kann die Betriebsaufgabe 
durch die nachträgliche Abgabe einer Fortführungserklä-
rung vermieden werden.

Die Annahme einer Betriebsaufgabe zum 
Zeitpunkt des Beginns der parzellenweisen 
Verpachtung kommt in Altfällen allerdings dann 
nicht in Betracht, wenn Steuerpflichtiger und 
Finanzamt in der Vergangenheit auch ohne 
ausdrückliche Fortführungserklärung überein-
stimmend von dem Fortbestand des Betriebes 
ausgegangen sind und dementsprechend die 
Einkünfte aus der parzellenweisen Verpachtung 
als Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
behandelt haben.

!

!
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Das Weisungsrecht  
des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat im Arbeitsrecht die Befugnis, durch 
sein Weisungsrecht (auch Direktionsrecht), die Einzelheiten 
der vereinbarten Arbeitsleistung zu konkretisieren. Inhalt 
und Grenzen des Weisungsrechts sind immer wieder 
Gegenstand von Streitigkeiten.

Im Folgenden möchten wir daher die wesentlichen 
Grundsätze für Sie zusammenfassen.

Grundsätzlich gilt: Je konkreter die Tätigkeit in Bezug auf 
Art, Inhalt, Ort und Zeit im Vertrag umschrieben ist, desto 
stärker ist der Arbeitgeber in seinem Direktionsrecht 
eingeschränkt.

Grundsätze des Weisungsrechts

Ist die Tätigkeit des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag nicht 
oder nur allgemein umschrieben, kann der Arbeitgeber 
diese im Rahmen des Weisungsrechts näher bestimmen. 
Die Weisung darf die arbeitsvertraglichen Pflichten nur 
konkretisieren und muss billigem Ermessen entsprechen  
(§ 315 BGB), d. h. nicht willkürlich sein.

Inhalt des Weisungsrechts

Rechtsgrundlage für das Weisungsrecht (Direktionsrecht) 
des Arbeitgebers ist § 106 GewO. Danach kann der 
Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach 
billigem Ermessen näher bestimmen. Aber auch Ordnung 
und Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb kann der 
Arbeitgeber durch eine Arbeitsanweisung regeln, um den 
Austausch der Hauptleistungen sinnvoll zu ermöglichen. 
Einseitige Veränderungen von vertraglichen Vereinbarun-
gen durch Weisungsrecht sind jedoch unzulässig.  
Hierzu bedarf es einer Änderungskündigung.  
Durch Arbeitsanweisung kann deshalb nicht die Höhe des 
Arbeitsentgelts oder der Umfang der geschuldeten Arbeits-
leistung geändert werden.

Beschränkungen des Weisungsrechts

Das Weisungsrecht kann durch Regelungen im Arbeitsver-
trag, durch eine Konkretisierung der Arbeitsbedingungen, 
durch eine Selbstbindung des Arbeitgebers oder durch 
Gesetze beschränkt sein.

Beschränkung durch Arbeitsvertrag

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers wird durch Vereinba-
rungen im Arbeitsvertrag ausgeschlossen oder umgrenzt. Ist 
im Arbeitsvertrag eine bestimmte Tätigkeit des Arbeitneh-
mers vereinbart, so ist nur diese vom Arbeitnehmer 
geschuldet. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer nicht 
einseitig durch Arbeitsanweisung eine andere Tätigkeit 
zuweisen und damit die vereinbarte Leistungspflicht ändern. 
Je konkreter die Arbeitsleistung vereinbart wurde, desto 
mehr wird das Weisungsrecht des Arbeitgebers 
eingeschränkt.

Beschränkung durch Konkretisierung

Die vom Arbeitnehmer geschuldete Leistung kann sich im 
Laufe der Zeit auf bestimmte Arbeitsbedingungen konkreti-
sieren, wenn weitere Umstände hinzutreten.

Dass der Arbeitgeber längere Zeit keinen Gebrauch von 
seinem Weisungsrecht gemacht hat, hindert ihn nicht, 
Arbeitsanweisungen für die Zukunft zu ändern. 

Beschränkung durch gesetzliche Regelungen

Selbstverständlich dürfen Weisungen nicht gegen gesetzli-
che Vorschriften wie z. B. Höchstarbeitszeiten verstoßen.

Billiges Ermessen

Auch müssen Weisungen billigem Ermessen entsprechen,  
d. h. es sind die schutzwürdigen Interessen des Arbeitneh-
mers zu berücksichtigen. Die zugewiesene Tätigkeit muss 
daher der vereinbarten gleichwertig sein. Ebenso sind die 
Diskriminierungsverbote des AGG zu beachten.

Befolgungspflicht

Rechtmäßig erteilten Weisungen hat der Arbeitnehmer 
Folge zu leisten. Befolgt er die Arbeitsanweisungen nicht, 
verletzt er regelmäßig seine arbeitsvertragliche Pflicht. Eine 
solche Pflichtverletzung kann eine Abmahnung oder 
Kündigung rechtfertigen. Eine rechtswidrige Weisung muss 
der Arbeitnehmer hingegen nicht befolgen.

Im Falle der Leistungsverweigerung des Arbeitnehmers 
kann der Arbeitgeber in Annahmeverzug geraten. In 
diesem Fall muss der Arbeitgeber die Vergütung bezahlen, 
obwohl der Arbeitnehmer seine Leistung nicht erbracht hat.
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Weisungsrecht zum Arbeitsort

Der Ort, an welchem der Arbeitnehmer die Arbeitsleis-
tung zu erbringen hat, ergibt sich regelmäßig aus dem 
Arbeitsvertrag. Ist im Arbeitsvertrag kein Arbeitsort 
vereinbart, spricht das dafür, dass der Arbeitgeber den 
Leistungsort im Rahmen seines Weisungsrechts näher 
bestimmen kann.

Konkret vereinbarter Arbeitsort

Ist für die Leistungserbringung im Arbeitsvertrag ein 
Arbeitsort konkret bezeichnet, ohne dass eine Versetzung 
vorbehalten wurde, ist das Weisungsrecht eingeschränkt. 
Der Arbeitgeber kann den Arbeitsort demnach nicht 
einseitig ohne Zustimmung des Arbeitnehmers ändern. 
Versagt der Arbeitnehmer seine Zustimmung zur Ände-
rung des Arbeitsortes, besteht für den Arbeitgeber nur die 
Möglichkeit einer Änderungskündigung.

Ein Versetzungsvorbehalt kann sich aus der Art der 
Tätigkeit ergeben (z. B. Monteure).

Weisungsrecht zur Art der Arbeitsleistung

Ist die Art der Arbeitsleistung im Vertrag nur rahmenmä-
ßig umschrieben, ist der Arbeitgeber befugt, den Inhalt der 
zu leistenden Arbeit im Rahmen seines Weisungsrechts 
näher auszugestalten.

Zuweisung von Tätigkeiten

Ist im Arbeitsvertrag eine bestimmte Tätigkeit vereinbart, 
besteht das Weisungsrecht des Arbeitgebers nur in Bezug 
auf eine Konkretisierung des vereinbarten Tätigkeitsfeldes.

Nebenarbeiten

Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer im Rahmen des 
Weisungsrechts mit der Ausführung von Nebenarbeiten 
betrauen, wenn deren Übernahme dem Arbeitsvertrag 
entspricht. Maßgeblich zur Beurteilung der Zulässigkeit 
der Arbeitsanweisung sind eine vertraglich vereinbarte 
Stellenbeschreibung sowie das übliche Berufsbild.  
Unter den Begriff der Nebenarbeiten fallen beispielsweise 
das Heranschaffen des Materials und das Aufräumen und 
Säubern des Arbeitsplatzes. Der Arbeitgeber kann den 
Arbeitnehmer anweisen, die Arbeit in Tätigkeitsberichten 
zu dokumentieren.

Notfälle

Den Arbeitnehmer trifft die vertragliche Nebenpflicht, 
Schaden vom Arbeitgeber abzuwenden. In besonderen 
Notfällen kann der Arbeitgeber im Rahmen des Weisungs-
rechts daher dem Arbeitnehmer vorübergehend eine 
andersartige Tätigkeit als die vertragliche Tätigkeit 
übertragen.

Lage der Arbeitszeit

Beinhaltet der Arbeitsvertrag keine konkreten Regelungen 
zur Lage der Arbeitszeit, kann der Arbeitgeber die Lage 
im Rahmen der betrieblichen Arbeitszeiten festlegen. 
Ebenfalls vom Weisungsrecht des Arbeitgebers umfasst ist 
die Befugnis, längere (nicht jedoch kürzere) Ruhepausen 
anzuordnen, die über die gesetzlich geregelte Mindest-
dauer hinausgehen.

Überstunden

Die vom Arbeitnehmer abzuleistende Arbeitszeit wird 
durch den Arbeitsvertrag festgelegt und unterliegt grund-
sätzlich nicht dem Weisungsrecht. Über die vereinbarte 
Arbeitszeit hinaus hat der Arbeitnehmer nur dann zu 
arbeiten, wenn die Erbringung von Überstunden aus-
drücklich vereinbart wird.

Das Bundeskabinett hat am 09.06.2021 die Dritte Verord-
nung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung 
beschlossen. Demnach gelten folgende vereinfachte 
Regelungen für Betriebe, die bis zum 30.09.2021 Kurz-
arbeit eingeführt haben:

Mindestens 10 % der Belegschaft hat einen Entgelt ausfall 
von mindestens 10 %.  
Diese Regelung gilt bis 31.12.2021

Die angefallenen Sozialversicherungsbeiträge, die  
der Arbeitgeber aus dem fiktiven Entgelt alleine  
tragen muss, werden von der Agentur für Arbeit bis 
30.09.2021 vollständig erstattet.

Verlängerung der vereinfachten  
Regelungen zum Kurzarbeitergeld

✔

✔
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Nichtbeanstandungsregelung für Umrüstung von TSE-Kassen wird verlängert

!

Beispiel

 Für das Kalenderjahr 2018 wurde der Jahresabschluss  
im Januar 2020 aufgestellt.

Die Frist für die Buchungsunterlagen 2018 beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahres 2020 und endet mit Ablauf des 
Kalenderjahres 2030.

Darüber hinaus müssen Unterlagen grundsätzlich weiterhin 
aufbewahrt werden, wenn sie für eine bereits begonnene 
Betriebsprüfung benötigt werden oder einen Sachverhalt 
betreffen, für den die Steuer gem. § 165 AO vorläufig 
festgesetzt wurde. 

 Anders verhält es sich bei Unterlagen, die Dauer- 
sachverhalte betreffen. Dies sind beispielsweise Belege  
für Anschaffungen, die über die oben genannte Auf-
bewahrungsfrist hinaus abgeschrieben werden.  

Dazu gehören beispielsweise

 zu Wohnzwecken genutzte Gebäude (50 Jahre),

  zu anderen Zwecken genutzte Gebäude in  
Betriebsvermögen (33 Jahre) und

 Photovoltaikanlagen (20 Jahre).

Die Anschaffungsbelege stellen dabei die Grundlage für  
die monatliche Abschreibung dar und sind daher mindes-
tens so lange aufzubewahren, bis der Steuerbescheid für  
das Kalenderjahr rechtskräftig wird, in dem die steuerliche 
Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts endet.

 Es empfiehlt sich daher, diese Unterlagen getrennt von 
den restlichen Unterlagen aufzubewahren, um eine 
versehentliche Vernichtung mit den anderen Unterlagen  
zu vermeiden.

Hinweis: DATEV Unternehmen online

Nutzer von DATEV Unternehmen online, die selbst buchen, sollten diese elektronischen Eingangsrechnungen zusätzlich 
in einem separaten Verzeichnis (z. B. Anlagevermögen) archivieren, um diese Belege getrennt von den laufenden Buchfüh-
rungsbelegen zu haben. Werden die laufenden Buchhaltungsbelege nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht, bleiben 
die aufbewahrungspflichtigen Dauerbelege trotzdem erhalten. 

Für Nutzer von DATEV Unternehmen online, deren Buchführung in der Kanzlei durchgeführt wird, besteht kein 
gesonderter Handlungsbedarf. 

Steuerlich relevante Unterlagen dürfen nicht zeitnah vernichtet werden, sondern sind eine gewisse Zeit aufzubewahren.

 So sind Handels- und Geschäftsbriefe sechs Jahre, 

 Jahresabschlüsse und Buchungsbelege für zehn Jahre aufbewahrungspflichtig.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt bei Briefen mit Ablauf des Jahres, in dem diese empfangen oder abgesandt wurden.  
Bei Jahresabschlüssen und Buchungsbelegen beginnt die Frist mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Jahresabschluss 
aufgestellt oder die Steuererklärung eingereicht wurde.

Aufbewahrungsfristen  
beim Anlagevermögen

Ab 1. Januar 2020 müssen Steuerpflichtige ihr elektronisches 
Aufzeichnungssystem grundsätzlich auch an die Finanzämter 
melden.  
 Betroffen sind vor allem Kassensysteme. 
Eine elektronische Übermittlungsmöglichkeit ist derzeit bei 

den Finanzämtern noch nicht möglich und wird im Bundes-
steuerblatt Teil I gesondert bekannt gegeben.

Hinsichtlich einer Terminveröffentlichung verweisen wir auf 
unsere homepage unter

www.haubner-stb.de 

✔

✔

✔

✔

✔
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Barbara Huber 
Bachelor of Arts



Herzlichen Glückwunsch!

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir gratulieren … 
… Frau Annalena Eham ganz 
herzlich zur bestandenen 
Bilanzbuchhalterprüfung. 

Sie darf sich jetzt  
„Bachelor Professional in  
Bilanzbuchhaltung“ nennen.

… Wir dürfen auch  
Frau Marlene Stadler sehr  
herzlich gratulieren.  
Sie hat die Prüfung zur  
Steuerfachangestellten bestanden!

Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen,
hat auch das Recht, Steuern zu sparen.
(Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler)

» «

ZITAT
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... ZUM SCHLUSS

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzlei zeitung „ALLES WAS RECHT IST“ finden Sie  
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.



KONTAKT

Haubner • Schäfer & Partner mbB
Eugen-Belz-Straße 13 
83043 Bad Aibling 
Telefon 080 61/49 04 0 
Telefax 080 61/49 04 24 
kanzlei@haubner-stb.de

www.haubner-stb.de
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